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1. Bürgermeisterin Regina Braun eröffnet um 19:00 Uhr die Gemeinderatssitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest.
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Öffentliche Sitzung



	TOP  1
	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung



Die Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Gemeinderatsmitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung geladen wurden und dass Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung rechtzeitig bekanntgemacht worden sind

Gegen die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.11.2023 wurden keine Einwendungen erhoben. Sie gilt daher als vom Gemeinderat genehmigt.

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.11.2023 ist in Umlauf. Sofern bis zum Ende der heutigen Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, gilt auch diese als genehmigt.

	

	TOP  2
	9. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halfing Ost" - Abwägung der Stellungnahmen aus der verkürzten Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB



Der Entwurf zur 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Halfing Ost“ samt Begründung in der Fassung vom 23.06.2022 ist in der Zeit vom 26.08.2022 bis einschließlich 14.09.2022 gemäß § 13 a i.V. mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig erhielten gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom 18.08.2022 die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden dazu beteiligt:
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Rosenheim
Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern München
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung München
Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz
Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung
Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
Staatliches Bauamt Rosenheim
Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht)
Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat
Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
Landratsamt Rosenheim, Wasser- und Bodenschutz 
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
Wasserversorgung Gemeinde Halfing
Abwasserversorgung Gemeinde Halfing
Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
Deutsche Telekom Technik GmbH Landshut
E-Plus Mobilfunk München
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Energie Südbayern GmbH (Gas)
Stadtwerke Rosenheim (Hr. Winkler)
BiL e.G., Bonn
Marktgemeinde Bad Endorf
Gemeinde Söchtenau
Handwerkskammer für München und Oberbayern
Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
Bund Naturschutz in Bayern e. V.

A. Keine Rückmeldung erfolgte von:
2. Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern München
3. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung München
4. Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastrophenschutz
11. Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
12. Landratsamt Rosenheim, Wasser- und Bodenschutz 
13. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
14. Wasserversorgung Gemeinde Halfing
15. Abwasserversorgung Gemeinde Halfing
16. Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
17. Deutsche Telekom Technik GmbH Landshut
18. E-Plus Mobilfunk München
20. Energie Südbayern GmbH (Gas)
21. Stadtwerke Rosenheim (Hr. Winkler)
23. Marktgemeinde Bad Endorf
24. Gemeinde Söchtenau
26. Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
27. Bund Naturschutz in Bayern e. V.

B. Der Planung zugestimmt, von der Planung nicht betroffen bzw. keine Anregungen oder Einwendungen haben vorgebracht:

1. Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung (22.08.2022)
5. Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung (23.08.2022)
6. Regionaler Planungsverband Südostoberbayern (07.09.2022)
19. Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
22. BiL e.G., Bonn (nur Leitungsauskunft, keine Antworten zu Maßnahmen)
25. Handwerkskammer für München und Oberbayern

C. Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange mit Anregungen, Einwendungen, Bedenken oder Hinweisen:

7. Staatliches Bauamt Rosenheim (15.09.2022 – Fristverlängerung; 20.09.2022)
8. Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung) 
										(13.09.2022)
9. Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht); (29.08.2022)
10. Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat (23.08.2022)

D. Einwendung von Privatpersonen bzw. deren rechtlicher Vertretung:
31. Privater Einwender 1 (Eingang am 06.09.2022)
32. Privater Einwender 2 (E-Mail vom 13.09.2022)
33. Privater Einwender 3 (Eingang am 14.09.2022)
34. Privater Einwender 4 (Eingang am 14.09.2022)

Zu den vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und Anmerkungen ergehen folgende Beschlüsse: 





























7. Staatliches Bauamt Rosenheim, 20.09.2022

Stellungnahme:

[image: ]

Abwägungsvorschlag:
Der Hinweis des Staatlichen Bauamtes Rosenheim wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 20.09.2022 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 



8. Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung), (13.09.2022)

Stellungnahme:

[image: ]







Abwägungsvorschlag:
Laut GR-Beschluss vom 23.06.2022 soll der Absatz zur Gestaltung der Doppelhaushälften nicht gestrichen werden (keine Änderung); gleiches gilt für die Wandhöhen und Abstandsflächenregelung bei Grenzgaragen; Die Baugrenzen werden gemäß GR-Beschluss vom 21.09.2023 geändert; Die Verdichtung ist gewünscht und in diesem durchwegs locker bebauten Bereich auch verträglich; Das Pflanzgebot wird auf 1 Baum je 200 qm geändert; Die zu erhaltenden Bäume innerhalb der Baugrenzen werden herausgenommen; Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert; Die Höhenfestsetzungen der Erdgeschoßfußbodenhöhen ergeben sich aus der Vermessung des Bestandes und werden daher nicht geändert. 
Die rot markierte Fläche auf der Flurnummer 460 bleibt in der Planung wie bisher, sie wird bezeichnet als „Fläche für Nebengebäude (Garage/Hobbyraum) – kein Wohnraum“. Die kleine blau markierte Fläche auf der Flurnummer 460 bleibt ebenfalls in der Planung wie bisher und wird bezeichnet als „Durchgang zum Hauptgebäude“.


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Bezüglich der Gestaltung der Doppelhaushälften wird keine Änderung der Planunterlagen vorgenommen.
Die Baugrenzen werden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2023 geändert.
Das Pflanzgebot wird auf 1 Baum je 200 qm Grundstückfläche geändert.
Die zu erhaltenden Bäume innerhalb der Baugrenzen werden herausgenommen.
Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch die Festsetzung eines Geh, Fahrt- und Leitungsrechtes, verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen, gesichert.
Die Höhenfestsetzungen der Erdgeschoßfußbodenhöhe (OK FFB) werden nicht geändert
Die rot markierte Fläche auf der Flurnummer 460 bleibt in der Planung wie bisher, sie wird bezeichnet als „Fläche für Nebengebäude (Garage/Hobbyraum) – kein Wohnraum“. Die kleine blau markierte Fläche auf der Flurnummer 460 bleibt ebenfalls in der Planung wie bisher und wird bezeichnet als „Durchgang zum Hauptgebäude“.




9. Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht); (29.08.2022)

Stellungnahme:
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Abwägungsvorschlag:
Die Festsetzung wird dahingehend geändert, dass 1 Baum pro 200qm gefordert wird.


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 29.08.2022 wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung Nr. 10 „Grünordnung“ im Bebauungsplan soll wie folgt abgeändert werden: 
„Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum aus nachstehenden Listen zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei Bedarf zu ersetzen. Es sind nur heimische Gehölze zulässig…..“ 



10. Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat (23.08.2022)

Stellungnahme:
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Abwägungsvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 23.08.2022 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 

















31. Privater Einwender 1 (06.09.2022)

Stellungnahme:
[image: ]
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Abwägungsvorschlag:
Die Baugrenzen werden gemäß GR-Beschluss vom 21.09.2023 geändert; Das Maß der baulichen Nutzung bleibt bei GRZ I 0,55 und GRZ II 0,8, die bemängelte Reduzierung erfolgt nicht; Laut GR-Beschluss vom 23.06.2022 soll der Absatz zur Gestaltung der Doppelhaushälften nicht gestrichen werden; Die Festsetzung mit dem Abstand der Einfriedung von der Grundstücksgrenze wird nicht herausgenommen


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Stellungnahme vom 06.09.2022 nimmt der Gemeinderat in vollem Umfang zur Kenntnis.
Die Baugrenzen werden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2023 geändert.
Das Maß der baulichen Nutzung bleibt bei GRZ I 0,55 und GRZ II 0,8.
Die Gestaltung von Doppelhaushälften unter 4. Abs. 3 der Textlichen Festsetzungen bleibt unverändert.
Die Festsetzung zum Abstand der Einfriedung von der Grundstücksgrenze (unter C. Textliche Festsetzungen, 9. letzter Satz) wird nicht herausgenommen.








32. Privater Einwender 2 mit ca. 80 Unterstützungsunterschriften (13.09.2022)

Stellungnahme:
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Abwägungsvorschlag:
Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert.


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch die Festsetzung eines Geh, Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert.






33. Privater Einwender 3 (14.09.2022)

Stellungnahme:

[image: ]
Abwägungsvorschlag:
Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch die Festsetzung eines Geh, Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert.



34. Privater Einwender 4 (14.09.2022)
Stellungnahme:
[image: ]

Abwägungsvorschlag:
Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch Festsetzung eines Geh- Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Möglichkeit einer Fußwegverbindung wird durch die Festsetzung eines Geh, Fahrt- und Leitungsrechtes verbunden mit einem Verbot zur Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen gesichert.

	

	TOP  3
	9. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 "Halfing Ost" - Vorlage überarbeiteter Planentwurf und erneuter Auslegungsbeschluss



Im vorgehenden Tagesordnungspunkt wurden die eingegangenen Stellungnahmen zur Kenntnis genommen und gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen.

Das Planungsbüro S·A·K. hat die abzuwägenden Änderungen teilweise bereits eingearbeitet. Daraus ergibt sich folgender Plan mit Begründung, der dem Gremium von der Vorsitzenden vorgelegt und näher erläutert wird.




Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss: 

Der vorliegende Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Halfing Ost“ samt Begründung und Anlagen in der Fassung vom 14.12.2023 wird unter Einarbeitung sämtlicher Änderungen aus dem heutigen TOP 2 gebilligt. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung und Auslegung erneut am Bauleitplanverfahren beteiligt.

	

	TOP  4
	7. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Graben" - Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.07.2023 beschlossen, den Flächennutzungsplan der Gemeinde Halfing im Bereich Gewerbegebiet Graben zu ändern.

Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 18.10.23 war in der Zeit vom 31.10.2023 bis einschließlich 04.12.2023 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) auf der Homepage veröffentlicht und ist im Rathaus ausgelegen. Gleichzeitig erhielten gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) mit E-Mail vom 31.10.2023 die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme.

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden dazu beteiligt:
1. 	Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung
2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim
3. 	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München
4. 	Bayerischer Bauernverband Rosenheim
5. 	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung, München
6. 	Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz
7. 	Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern
8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung
9. 	Regierung von Oberbayern, Luftamt
10. 	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
11. 	Staatliches Bauamt Rosenheim
12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
13. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht)
14. 	Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt
15. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherheit)
16. 	Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung
17. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat
18. 	Landratsamt Rosenheim, Wasser und Bodenschutz
19. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
20. 	Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
21. 	Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut
22. 	E-Plus Mobilfunk München
23. 	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
24. 	Energienetze Bayern, Traunreut (früher EGS bzw. Energienetze Südbayern)
25. 	Marktgemeinde Bad Endorf
26. 	Gemeinde Söchtenau
27. 	Gemeinde Amerang
28. 	Handwerkskammer für München und Oberbayern
29. 	Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
30. 	Bund Naturschutz in Bayern e. V.
31. 	BiL e.G., Bonn (Online-Abfrage)

A. Keine Rückmeldung erfolgte von:
3. 	Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München
4. 	Bayerischer Bauernverband Rosenheim
5. 	Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat G 23/Bauleitplanung, München
9. 	Regierung von Oberbayern, Luftamt
10. 	Regionaler Planungsverband Südostoberbayern
14. 	Landratsamt Rosenheim, Gesundheitsamt
15. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde (Verkehrssicherheit)
18. 	Landratsamt Rosenheim, Wasser und Bodenschutz
19. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisheimatpflege (Fr. März)
20. 	Bayernwerk AG Netzcenter Kolbermoor
21. 	Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut
22. 	E-Plus Mobilfunk München
25. 	Marktgemeinde Bad Endorf
26. 	Gemeinde Söchtenau
30. 	Bund Naturschutz in Bayern e. V.

B. Der Planung zugestimmt, von der Planung nicht betroffen bzw. keine Anregungen oder Einwendungen haben vorgebracht:

1. 	Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung (17.11.2023)
4. 	Bayerischer Bauernverband Rosenheim
6. 	Regierung von Oberbayern, Brand-und Katastrophenschutz (08.11.2023)
7. 	Regierung von Oberbayern, Bergamt Südbayern (24.11.2023)
11. 	Staatliches Bauamt Rosenheim (06.11.2023)
13. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde (Naturschutzrecht) (04.12.2023)
16. 	Landratsamt Rosenheim, Kreistiefbauverwaltung (23.11.2023)
17. 	Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat (21.11.2023)
23. 	Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH (27.11.2023)
24. 	Energienetze Bayern, Traunreut (früher EGS bzw. Energienetze Südbayern) 
(22.11.2023)
27. 	Gemeinde Amerang (02.11.2023)
28. 	Handwerkskammer für München und Oberbayern (01.12.2023)
29. 	Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern (17.11.2023)
31. 	BiL e.G., Bonn (Online-Abfrage)
	- Stadtwerke Rosenheim (31.10.2023)
	- ExxonMobil GmbH (01.11.2023)
	- Neptune Energy GmbH (01.11.2023)

C. Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange mit Anregungen, Einwendungen, Bedenken oder Hinweisen:

2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim (28.11.2023)
8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung (29.11.2023)
12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, Bauleitplanung)
											(05.12.2023)

D. Einwendung von Privatpersonen bzw. deren rechtlicher Vertretung:
keine


Zu den vorgebrachten Anregungen, Einwendungen und Anmerkungen ergehen folgende Beschlüsse: 






2. 	Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Rosenheim (28.11.2023)

Stellungnahme:
[image: ]

Abwägungsvorschlag:
Der Hinweis des AELF Rosenheim wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planung.

Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss: 

Die Stellungnahme vom 28.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen.
8. 	Regierung von Oberbayern, SG 24.1 Landes- und Regionalplanung (29.11.2023)

Stellungnahme:

[image: ]
[image: ]
[image: ]
Abwägungsvorschlag:
Die Begründung wird hinsichtlich des Nachweises zum Flächenverbrauch ergänzt; die Planung wurde im Zuge des Verfahrens mit der unteren Bauaufsichtsbehörde und der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt; es erfolgt keine Änderung der Planung.


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss: 

Die Stellungnahme vom 29.11.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung hinsichtlich des Nachweises zum Flächenverbrauch wird ergänzt. Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 




12. 	Landratsamt Rosenheim, Untere Bauaufsichtsbehörde (Ortsplanung, 
	Bauleitplanung) (05.12.2023)

Stellungnahme:
[image: ]

Abwägungsvorschlag:
§ 3 Abs. 2 BauGB besagt 
„(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist im Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach Satz 1 sind eine oder mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch öffentlich zugängliche Lesegeräte oder durch eine öffentliche Auslegung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können,
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden können,
3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und
4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 bestehen.“

Der Plan wird entsprechend der Stellungnahme hinsichtlich der Darstellung der Straße und der Verfahrensvermerke geändert; Die Stellungnahme wird somit vollinhaltlich übernommen


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss: 

Die Stellungnahme vom 05.12.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Verfahrensvermerke werden in Bezug auf die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung auf die geänderte Gesetzeslage des § 3 Abs. 2 BauGB angepasst. Entsprechend der Stellungnahme wird die Darstellung der Straße geändert.




Der Gemeinderat fasst zusammenfassend mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss: 

Die S·A·K Ingenieursgesellschaft mbH in Traunstein wird beauftragt, die vorstehenden Abwägungen in die Planung einzuarbeiten. Anschließend werden sowohl die Öffentlichkeit als auch die Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durch Veröffentlichung und Auslegung am Bauleitplanverfahren der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Halfing beteiligt. Die Beteiligung erfolgt im Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Graben“.

	

	TOP  5
	4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 "Gewerbegebiet Graben" - Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB



Die Vorsitzende gibt bekannt das dieser TOP entfällt, da eine sehr umfangreiche Abwägungsstellungnahme erst kurz vor der Sitzung beim Bauamt eingegangen ist und daher nicht mehr eingearbeitet werden konnte.

	

	TOP  6
	Bauantrag Gemeinde Halfing auf Abbruch des Gebäudekomplexes auf Fl.Nr. 90/2, Kirchplatz 9, Gem. Halfing



Das Gremium nimmt Einsicht in die eingereichten Planunterlagen. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 19 „Nördlich der Irlacher Straße“ und im Bereich der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ der Gemeinde Halfing.
Die Vorsitzende gibt dazu nähere Erläuterungen. 


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Zu dem o.a. Bauantrag wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 

	

	TOP  7
	Bauantrag Köberl Sabine und Max auf Anhebung des bestehenden Dachstuhls und Einbau eines Zimmers, Frühlingstr. 1, Fl.Nr. 449/7, Gem. Halfing



Das Gremium nimmt Einsicht in den vorliegenden Plan. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9 „Halfing-Südost“. Die Baugrenzen wurden bereits durch das Bestandsgebäude überschritten, somit bedarf die Anheben ebenfalls einer Befreiung der Baugrenzen. Die Vorsitzende gibt hierzu nähere Erläuterungen.  


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Zu dem o.a. Bauantrag wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Hinsichtlich der Überschreitung der Baugrenzen wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt.

	

	TOP  8
	Profol - Verlängerung der Genehmigung von vorübergehenden Parkplätzen auf den Grundstücken Fl.-Nr. 667/34-36



Das Gremium nimmt Einsicht in die vorliegenden Pläne. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 „Rosenheimer-Bussardstr.“ Die Fa. Profol beantragt die Verlängerung der vorübergehenden Parkplätze auf den Fl.Nrn. 667/34-36 um 1 Jahr (befristet bis zum 30.04.2025). Hinsichtlich der überbaubaren Grundfläche wird eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans benötigt. 


Der Gemeinderat fasst dazu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Zu dem o.a. Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Hinsichtlich der GRZ wird einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt. Die sichere Oberflächenentwässerung muss gewährleistet sein.

	

	TOP  9
	Örtliche Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Halfing mit Entlastungsbeschluss



Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Halfing wurde am 13.11.2023 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Halfing durchgeführt. Die Niederschrift darüber vom 13.11.2023 wird in den wesentlichen Punkten vom Ausschuss-Vorsitzenden Johann Landinger bekannt gegeben. Die nichtöffentlichen Punkte werden von ihm jedoch erst im nichtöffentlichen Sitzungsteil vorgetragen.
Wesentliche Beanstandungen haben sich laut Prüfbericht bei der Prüfung nicht ergeben. Die dem Prüfbericht beigefügten Anregungen werden ebenfalls bekanntgegeben.
Trotz der Bekanntgabe der nichtöffentlichen Punkte im nichtöffentlichen Sitzungsteil können die nachstehenden Beschlüsse bereits gefasst werden, da diese für die Beschlussfassung keine Relevanz haben.


Der Gemeinderat fasst hierzu folgende Beschlüsse:

1.	Die im Haushaltsjahr 2022 angefallenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Haushaltsüberschreitungen) werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung nicht schon in früheren Beschlüssen des Gemeinderates erfolgt ist, hiermit gem. Art. 66 Abs.1 GO nachträglich genehmigt. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird gem. Art. 102 Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

a)	Feststellung des Soll-Ergebnisses (§ 79 KommHV):
Einnahmen	Verw.-HH	Verm.-HH	Gesamt-HH
Soll lfd. Haushaltsjahr	6.405.418,59 €	4.809.837,81 €	11.215.256,40 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	6.405.418,59 €	4.809.837,81 €	11.215.256,40 €

Ausgaben	Verw.-HH	Verm.-HH	Gesamt-HH
Soll lfd. Haushaltsjahr	6.405.418,59 €	4.809.837,81 €	11.215.256,40 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	6.405.418,59 €	4.809.837,81 €	11.215.256,40 €
Soll-Fehlbetrag:	0,00 €	0,00 €	0,00 €


b)	Feststellung des Ist-Ergebnisses:
	Verw.-HH	Verm.-HH	Gesamt-HH
Ist-Einnahmen	6.399.180,63 €	4.809.837,81 €	11.209.018,44 €
Ist-Ausgaben	6.465.472,22 €	4.824.917,29 €	11.290.389,51 €
Ist-Überschuss/Ist-Fehlbetrag	-66.291,59 €	-15.079,48 €	-81.371,07 €


c)	Gesamtbetrag der beim Jahresabschluss verbliebenen unerledigten Vorschüsse und vorhandenen Verwahrgelder:

- Verbliebene unerledigte Vorschüsse:	keine
- Vorhandene Verwahrgelder:                                              60.966,96 €


d)	Stand des Vermögens und der Schulden:
	
	Stand zu Beginn des HH-Jahres
	Zugang
	Abgang
	Stand am
Ende
des HH-Jahres

	Vermögen
	52.232,45 €
	0,00 €
	0,00 €
	52.232,45 €

	Schulden
	158.800,00 €
	1.700.000,00 €
	67.358,63 €
	1.791.441,37 €




Vorstehender Beschluss ergeht mit 14/0 Stimmen.


2.	Der Gemeinderat beschließt, Bürgermeisterin Regina Braun für die Haushaltsführung – Jahresrechnung der Gemeinde Halfing – für das Haushaltsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen. Abstimmergebnis: 13/0 Stimmen

Anmerkung:	Bürgermeisterin Regina Braun nimmt bei der Beratung und Abstimmung über die Entlastung wegen persönlicher Beteiligung nicht teil (Art. 49 GO).

	

	TOP  10
	Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der Gemeinde Halfing zum 01.01.2024



Dem Gemeinderat wird der Entwurf der neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung zur Kenntnis gebracht. Der Satzungsentwurf vom 14.12.2023 ist Bestandteil der Niederschrift.

Mit dieser Anpassung wird klargestellt, dass fest überdachte Balkone, Loggien und Terrassen zur beitragspflichtigen Geschossflächen zählen, was der bisherigen Veranlagungspraxis entspricht.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der Fassung vom 14.12.2023 zu erlassen und beauftragt die Vorsitzende und die Verwaltung, das zur Erlangung der Rechtskraft notwendige Verfahren durchzuführen.

	

	TOP  11
	Neufassung  der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Gemeinde Halfing zum 01.01.2024



Dem Gemeinderat wird der Entwurf der neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung zur Kenntnis gebracht. Der Satzungsentwurf vom 14.12.2023 ist Bestandteil der Niederschrift.

Mit dieser Anpassung wird klargestellt, dass fest überdachte Balkone, Loggien und Terrassen zur beitragspflichtigen Geschossflächen zählen, was der bisherigen Veranlagungspraxis entspricht.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) in der Fassung vom 14.12.2023 zu erlassen und beauftragt die Vorsitzende und die Verwaltung, das zur Erlangung der Rechtskraft notwendige Verfahren durchzuführen.

	

	TOP  12
	Neufassung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Halfing (Hundesteuersatzung)



Dem Gemeinderat werden die Änderungen gegenüber der bisher gültigen Hundesteuersatzung vom 12.05.2006 zur Kenntnis gebracht.
Der Satzungsentwurf basiert auf der im Jahr 2020 neu veröffentlichten Mustersatzung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (s.h. BayMBl. 2020 Nr. 471).

Besonders herausgestellt werden von der Vorsitzenden noch die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hundesteuersätze, die ab dem 01.01.2024 in der Gemeinde Halfing gelten sollen. Diese betragen

für den ersten Hund	60,00 Euro,
für den zweiten Hund	110,00 Euro,
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro,
für den ersten Kampfhund	550,00 Euro,
für jeden weiteren Kampfhund	800,00 Euro.


Im Anschluss an seine Beratung fasst der Gemeinderat mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, die vorgelegte Hundesteuersatzung in der Fassung vom 14.12.2023 zu erlassen und beauftragt den Vorsitzenden und die Verwaltung, das zur Erlangung der Rechtskraft notwendige Verfahren durchzuführen. Der Satzungsentwurf ist Bestandteil der Niederschrift.

	

	TOP  13
	Beteiligung am EU-Förderprogramm "Leader" für die Förderperiode 2023-2027; Beschluss in Sachen Beiträge zur Vorfinanzierung



Die Vorsitzende gibt ein Schreiben des Chiemgauer Seenplatte e.V. vom 14.11.2023 bekannt.

In der Förderperiode 2022-2027 hat sich das Modell der Fördermittelauszahlung in LEADER geändert. Neben der Möglichkeit einer Vorauszahlung von bis zu 50 % der beantragten Fördermittel, findet die Auszahlung der restlichen Fördermittel erst nach Projektabschluss statt. Dies macht es notwendig, dass der Chiemgauer Seenplatte e.V. für die Projekte LAG-Management und Bürgerengagement etwa 140.000 € vorfinanziert.
Aus diesem Grund werden die Gemeinden gebeten sich in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 jeweils mit einem Betrag von 1.200 € und im Jahr 2028 mit 600 € an der Vorfinanzierung zu beteiligen.
Die nach Juni 2028 für das LAG-Management und das Bürgerengagement ausgezahlten Fördermittel werden zum Aufbau einer Rücklage, um künftige Vorauszahlungen leisten zu können, verwendet. Im Falle, dass die LAG Chiemgauer Seenplatte an der nächsten LEADER-Periode nicht teilnimmt, wird der Betrag der Vorfinanzierung in der jeweils geleisteten Höhe an die Kommunen zurückgezahlt. Ein Austritt einer Kommune während der Förderperiode 2022-2027 berechtigt nicht zur Rückzahlung der bis dahin geleisteten Vorauszahlungen.
Die Beiträge zur Vorfinanzierung werden auf der Rechnung des jährlichen Beitrags zur Finanzierung des LAG-Managements separat als Beitrag zur Vorfinanzierung aufgeführt.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt sich in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 jeweils mit einem Betrag von 1.200 € und im Jahr 2028 mit 600 € an der Vorfinanzierung zu beteiligen.

	

	TOP  14
	Bürgerversammlung 2023; Rückbetrachtung/Behandlung der Anträge



Nach einer kurzen Einleitung zu diesem TOP geht die Vorsitzende auf die aus der Bürgerschaft gestellten Wortmeldungen/Anträge ein:

Paul Reineke (Oberweg) zum Thema „Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED“: Von Herrn Reineke wurde moniert, dass die neuen LED-Leuchten bei weitem nicht den Bereich der bisherigen Leuchten ausleuchten. Ein Großteil des Gehsteigs bzw. der Straße liegt jetzt im Dunkeln, was für ihn eine wesentliche Verschlechterung der Beleuchtungssituation und auch Sicherheit darstellt. Er bittet daher um Prüfung, ob die Leuchten nachgebessert werden können, so dass diese einen größeren Bereich ausleuchten. Werner Meindl (Leitenweg) informierte in diesem Zusammenhang, dass die Straßenbeleuchtung vor seinem Haus mehr sein Grundstück als den Gehsteig/ die Straße beleuchtet. Evtl. sollte auch hier die Leuchte nachgebessert werden.

Die Vorsitzende wird die beiden Wortmeldungen an die Fa. Bayernwerk Netz GmbH, die mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung beauftragt war, weitergeben und um Stellungnahme zur Wortmeldung von Herrn Reineke und um Nachbesserung der Lampe bei Herrn Meindl bitten. Zusätzlich soll die Situation von der Verwaltung begutachtet werden, ob an der ein oder anderen Stelle eine Modifizierung erforderlich ist. Der Gemeinderat erklärt sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.


Alfons Kapser (Kastanienweg): Von Herrn Kapser wurde beanstandet, dass er auf sein letztes Schreiben noch nichts von der Bürgermeisterin gehört hat. Auch hat es schon länger kein Treffen mehr zwischen der Bürgermeisterin und ihm gegeben, wo seine Schreiben (Anträge etc.) besprochen wurden.
Bezüglich des Baugebiets „Amselweg“ wurde von ihm moniert, dass keine fußläufige Durchgangsmöglichkeit zu anderen Straßen (z.B. Irlacher Straße) geschaffen bzw. im Bebauungsplan eingeplant wurde. Er beantragt daher, dass die Planung diesbezüglich überarbeitet wird.
Aus seiner Sicht wird bei den Planungen der Gemeinde die CO2-Belastung zu wenig berücksichtigt.
In Sachen „Oba vom Gas – Schilder“ spricht er den Zeitungsbericht an. Wenn er diesen liest hat er das Gefühl, dass das Problem bei uns nicht ernst genommen wird. Die „Sicherheit“ und die „Reduzierung der Immissionsbelastungen“ sollte aus seiner Sicht bei Entscheidungen im Vordergrund stehen.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 6/8 Stimmen folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat spricht sich für eine Überarbeitung der Planung beim Baugebiet Amselweg hinsichtlich einer fußläufigen Durchgangsmöglichkeit zu anderen Straßen (z.B. Irlacher Straße) aus.

Der Antrag ist damit abgelehnt.

Schauer Martin (Holzhamer Str.) zum Thema „Rufbus Rosi“: Für ihn decken der Rufbus Rosi und der Fahrdienst der Bürgerhilfe zwei völlig unterschiedliche Bereiche ab. Der Rufbus Rosi stellt eine Erweiterung des ÖPNV-Angebots dar während die Bürgerhilfe eigentlich Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen etc. Hilfe bietet. Diese beiden Bereiche können für ihn daher nicht, wie von der Bürgermeisterin in ihrem Bericht gemeint, bei der Bürgerhilfe zusammengefasst werden. Von Bürgermeisterin Braun wurde in Sachen „Rufbus Rosi“ herausgestellt, dass vor einer Entscheidung über einen Beitritt zum Rufbus erst die Zahlen vorliegen müssen. Hier geht es nicht nur um die Kosten für die Gemeinde, sondern auch um das Fahrgastaufkommen bzw. wie sich dieses über den Tag/die Woche verteilt. Bis jetzt wurden diese Zahlen vom Betreiber leider noch nicht geliefert. Die Vorsitzende bittet in dieser Sache daher weiterhin um Geduld.
Eine Beschlussfassung zu diesem Thema kann daher erst zu gegebener Zeit erfolgen.


Andreas Siemens (Sonnenstraße): Herr Siemens stellte den Antrag, dass mit der Geh- und Radwegnetzplanung in Richtung Söchtenau begonnen wird. Von Bürgermeisterin Braun wurde zu diesem Antrag erwähnt, dass dieses Thema bis jetzt immer an der fehlenden Bereitschaft zur Grundabtretung eines Grundstückseigentümers gescheitert ist.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Vorsitzende soll mit den Grundstückseigentümern in Kontakt treten und deren Bereitschaft zur Grundabtretung erfragen. Anschließend ist dem Gemeinderat zu berichten, damit die weitere Vorgehensweise beraten und abgestimmt werden kann.


Beate Heinrich (Holzhamer Str.) in Sachen Verbesserung der Schulwegsicherheit im Bereich der Rosenheimer Straße: Von Frau Heinrich wurde darauf hingewiesen, dass die Situation vor dem Schuhgeschäft Flori sowohl für die Schüler als auch für die Schulweghelfer gefährlich ist, da es sich hier um eine schlecht einsehbare Stelle handelt. Auch sind nur morgens Schulweghelfer vorhanden. Am Mittag/Nachmittag queren die Schüler die Straße alleine. Von ihr wurde auch bereits darauf hingewiesen, dass Orts Auswärts kein Schild auf die Schule hinweist. Trotz dieses Hinweises wurde bis heute kein solches Schild angebracht.
Frau Heinrich stellte daher den Antrag, dass auf der Rosenheimer Straße im Bereich der Schule eine 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung eingerichtet wird. Zur Einhaltung der Geschwindigkeit sollen beidseitig Geschwindigkeitsanzeigegeräte aufgestellt werden. Zudem soll Orts Auswärts ein Schild mit dem Hinweis auf die Schule angebracht werden.

Von der Vorsitzenden wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass wir in Sachen Lichtsignalanlage (Ampel) auf Höhe des Schuhgeschäfts Flori bzw. des Pfarrhauses noch auf die Zustimmung der unteren Verkehrsbehörde (Landratsamt) warten. Sollte die Zustimmung erteilt werden, wird die Gemeinde Halfing vsl. auf eigene Kosten eine Ampel an dieser Stelle errichten. Auch wurde von ihr erwähnt, dass nicht vergessen werden darf, dass sich der Eingang der Schule an der Schulstraße und nicht Rosenheimer Straße befindet.

Nachdem es sich bei der Rosenheimer Straße um eine Staatsstraße handelt, die in den Zuständigkeitsbereich des staatlichen Bauamts fällt, können wir diesen Antrag lediglich per Beschluss unterstützen und diesen anschließend an die zuständigen Behörden zur Entscheidung weiterleiten.
Von der Vorsitzenden wird daran erinnert, dass von uns ein solcher Antrag zuletzt im Jahr 2017 gestellt und von den Fachbehörden abgelehnt wurde.


Der Gemeinderat fasst hierzu mit 10/4 Stimmen folgenden Beschluss:

[bookmark: _GoBack]Der Gemeinderat spricht sich für eine Unterstützung des Antrags von Frau Heinrich aus. Im Falle einer Befürwortung des Antrags durch die Fachbehörden sollen zur Einhaltung der Geschwindigkeit beidseitig Geschwindigkeitsanzeigegeräte aufgestellt werden.

Anregung aus dem Gemeinderat: Es soll sich auch bei der Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden erkundigt werden, ob diese in dieser Sache Möglichkeiten sehen.

	

	TOP  15
	Widmung der Straße Fl.Nr. 667/62 zur Ortsstraße "Amselweg"



Im Gemeindegebiet wurde durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 7 „Rosenheimer-Bussardstr.“ ein neues Wohngebiet oberhalb der bestehenden Eisstockbahnen erschlossen. Hierfür wurde im Bebauungsplan eine neue Erschließungsstraße eingeplant, die dem Verkehr zu den Anwesen dient. Diese Erschließungsstraße soll den Namen „Amselweg“ erhalten.

Die Vorsitzende informiert das Gremium, dass der Bau der Erschließungsstraße „Amselweg“ mittlerweile vollständig abgeschlossen ist. Die Straße ist daher nach § 46 BayStrWG als Ortsstraße zu widmen. Die Gesamtlänge beträgt 144 m. (siehe Lageplan)

In Art. 46 BayStrWG heißt es:

[image: ]

[image: ]


Das zur Widmung vorgesehene Stück hat eine Länge von 144 m und soll wie folgt gewidmet werden:

Die Erschließungsstraße Fl.Nr. 667/62 wird als Ortsstraße gewidmet. Sie beginnt an der Einmündung in die Ortsstraße Nr. 40 „Schulstraße“ (Fl.Nr. 559/3), bei Fl.Nr. 667/97 und Fl.Nr. 667/48 und endet nach Umlaufen des Wendehammers an der südlichen Grenze des Grundstücks Fl.Nr. 667/116, Gem. Halfing.


Das Gremium fasst hierzu mit 14/0 Stimmen folgenden Beschluss:

Die Erschließungsstraße „Amselweg“ erhält den Straßennamen „Amselweg“. Sie wird mit sofortiger Wirkung gem. Art. 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 i. V. mit Art. 58 Abs. 2 Nr. 3 BayStrWG als Ortsstraße (Art. 46 Nr. 2 BayStrWG) dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Sie wird als Ortsstraße Nr. 75 „Amselweg“ mit dem Straßennamen „Amselweg“ im Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde Halfing geführt. 

	

	[bookmark: Betreff][bookmark: Nummer]TOP  16
	Sonstiges und Bekanntgaben



[bookmark: Wortprotokoll][bookmark: Beschluß]Formlose Bauvoranfrage Familie Dworschak

Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung wurde über die formlose Bauvoranfrage der Familie Dworschak beraten. Die Vorschläge, die Garage abzureißen und entweder unter Einhaltung der Abstandsflächen als Wohnraum zu errichten oder so weit in Richtung Westen zu verschieben, dass der Wohnraum (mit Abstandsflächenübernahme des nördlichen Nachbarn) als „Grenzbebauung“ errichtet werden kann, ist für den Antragsteller keine Option. Er reicht daher den Vorschlag ein, an der Nord-West-Seite des Hauses einen Anbau gemäß beiliegenden Skizzen zu errichten.
Da vor dieser Sitzung keine Bauausschusssitzung stattgefunden hat, wird das Vorhaben im Gremium diskutiert.
Die Antragsteller sollen vor einer Entscheidung detailliertere Unterlagen (z.B. hinsichtlich der Höhen) einreichen.


Verkehrsschau in Sachen Bahnübergänge in der Gemeinde Halfing

Die Vorsitzende informiert das Gremium, dass vor kurzem eine Verkehrsschau in Sachen Bahnübergänge stattgefunden hat. Ergebnis dieser Verkehrsschau ist u.a., dass im Ortsteil Friedenslinde das Linksabbiegen von der Staatsstraße (in Fahrtrichtig Endorf) künftig nicht mehr möglich sein wird.


Asphaltierung offener Straßenverkehrsflächen; Sachstand

Die Vorsitzende gibt bekannt, dass bis auf den OT Grafing alle offenen Straßenverkehrsflächen bis morgen von der beauftragten Firma geschlossen werden.


Vermietung von Stellplätzen am Kirchplatz an die Familie Wildner/Binsteiner

Der Gemeinderat erklärt sich einstimmig damit einverstanden, dass sich der anwesende Lucas Binsteiner in dieser Sache kurz äußern darf. Herr Binsteiner erläutert dem Gremium daraufhin die Wichtigkeit der Anmietung von 6 Stellplätzen für sein Vorhaben (Konzept). Wenn der Gemeinderat der Vermietung nicht zustimmen sollte, kann er das Vorhaben nicht im geplanten Umfang umsetzen und wird das Gebäude vermutlich verkaufen müssen, da die Banken dann nicht mehr mitspielen werden. Er bittet den Gemeinderat daher, die Entscheidung in dieser Sache noch einmal zu überdenken. Eine andere Möglichkeit zur Anmietung von Stellplätzen (z.B. von Privatpersonen) gibt es leider nicht.

Die Vorsitzende bittet das Gremium, die Wortmeldung heute nur zur Kenntnis zu nehmen. Vermutlich wird das Thema auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung stehen.


Verschiedenes aus den Reihen des Gemeinderats

GR T. Hofer fragt, ob die Anordnung einer generellen Anleinpflicht für Hunde möglich ist und welche rechtlichen Vorgaben damit verbunden wären. Die Vorsitzende wird diese Frage an die Verwaltung weitergeben und anschließend berichten.

GR Guggenberger in Sachen EU-Förderprogramm „Leader“: Aus seiner Sicht sollten diesbezüglich auch die Vereine angesprochen werden, damit sich diese Gedanken über möglich Projekte machen.
GR Guggenberger erkundigt sich zudem, ob bezüglich der Reparatur der Straßenschäden an der Bahnhofstraße schon etwas bekannt ist. Der Vorsitzenden ist hierzu nichts bekannt, da dies Sache des staatlichen Bauamts ist.

GR Friedrich weist daraufhin, dass der Türschließer im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle nicht mehr funktioniert. Der Bauhof soll sich die Sache bitte einmal ansehen.
Vor kurzem wurde angeregt, dass in der Mehrzweckhalle ein Defi installiert werden sollte. Die Vorsitzende wird diese Anregung an die Verwaltung zur Umsetzung weitergeben.

GR Landinger berichtet dem Gremium, dass es mit dem von der Bürgerhilfe anvisierten Tiefgagenstellplatz im Neubau der Fa. Nickel leider doch nichts wird. Die Bürgerhilfe würde nach wie vor einen solchen Stellplatz suchen.

GR Stettner erkundigt sich nach dem Sachstand beim Thema Katzenschutzverordnung, die vor einiger Zeit auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung stand. Die Vorsitzende antwortet hierauf, dass sie in dieser Sache nichts weiter vorangetrieben hat. Eventuell wird der Landkreis eine Katzenschutzverordnung erlassen. Dies wird jetzt erst einmal abgewartet.

[bookmark: BeschlussK][bookmark: AbstimmungK]	

[bookmark: Abstimmungsergebnis][bookmark: Zu]

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeisterin Regina Braun die öffentliche Gemeinderatssitzung. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Gemeinderatssitzung statt.

[bookmark: BM_Text3]




	Regina Braun
	
	
	
	Marco Binder

	1. Bürgermeisterin
	
	
	
	Schriftführer/in
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf das o. g. Vorhaben der Verwaltungsgemeinschaft Halfing gibt es seitens der Brand-
schutzdienststelle grundsatzlich keine Einwande.

Dennoch bitten wir den notwendigen Léschwasserbedarf, im Besonderen den Abstand der 1.
Loschwasserentnahmestelle zum jeweiligen Objekt, sowie die Leistungsfahigkeit (Grundschutz
48 cbm/h) zu beachten.

Erganzend weisen wir auf die Einlassung der Regierung von Oberbayern, Brand- und Katastro-
phenschutz, in seinem Schreiben vom 18.09.2020 hin

Mit dieser Stellungnahme werden nur die Belange der Feuerwehr im abwehrenden Brandschutz
angesprochen. Es werden keine Aussagen zum baulichen Brandschutz getatigt.

Von Seiten der Brandschutzdienststelle gibt es keine weiteren Anmerkungen zur Planung.

Mit freundlichen GriiRen

Stephan Hangl
randschutzdienststelle




image5.png
b pmilheslppradt -l b it Rt

Gemeinde Halfing Eingegangen
Wasserburger Str. 1 Verwaltungsgemeinschaft Halfing

83128 Halfing ot §
. 98p. 2022

Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 ,Halfing-Ost*

Sehr geehrte Frau Burgermeisterin Braun,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

In der Begriindung 1. Veranlassung und Erlauterung der Ziele und Zwecke" ist folgendes
angefiihrt:

Die Gemeinde Halfing benétigt zur Deckung eines hohen Bedarfes an zusétzlichem
Wohnraum dringend Bauflachen, die mit der vorliegenden Planung geschaffen werden
sollen. Geplant ist eine Nachverdichtung eines bestehenden Wohngebietes mittig im
Ortskern Halfing.

Baugrenzen:

Wie in der Gemeinderatssitzung vom 23.06.2022 erlautert bleiben die Baugrenzen mit einem
Abstand von 3,00 mtr. zur Grundstiicksgrenze bestehen, da bei der FIr. Nr. 464/5 dieser
Abstand nétig ist wegen des Bahngleises. Lt. Aussage von Frau Birgermeisterin Braun
muss hier ein Abstand von 3,00 mtr. zur Grundstiicksgrenze eingehalten werden. Erst
danach ist eine Bebauung maglich.

Im Schreiben vom 04.04.2022 | der RSE Rhein Sieg Eisenbahn GmbH wurden Auflagen zur
Bebauung von Grundstiicken neben nichtbundeseigenen Eisenbahnanlagen aufgefiihrt, die
in den Bebauungsplan ibernommen werden mussen.
- Die Mindestabsténde (Bauwiche und / oder Schutzabstande usw.) gemaR der
Landesbauordnung sind einzuhalten.
- Der Mindestabstand von festen Gegenstanden zum geraden Gleis ohne Uberhéhung
betragt 3,30 mtr..
Die Auflagen wurden im Bebauungsplan Stand 23.06.2022 aufgenommen.

Die Vorgaben der RSE Rhein Sieg Eisbahn GmbH und die textliche Festsetzung des
Bebauungsplanes Nr. 3 stellen ganz eindeutig fest, dass die Aussage von Frau
Burgermeisterin Braun nicht richtig, dass bei der Fir. Nr. 464/5 ein Grenzabstand von 3,00
mtr. einzuhalten ist.

Gerades Gleis bedeutet -Gleismitte-. Der Abstand von Gleismitte bis zur Grundstiicksgrenze
FIr Nr. 464/5 betragt ca. 5,00 mtr., somit konnte die Fir. Nr. 464/5 unter Einhaltung der
Abstandsflachen Art. 6 BayBO weiter an die Grundstticksgrenze riicken als dies bei Fir. Nr.
464/3 der Fall ist, da die angrenzende Stralle (Ringstrale) schmaler ist. Durch die
geforderten Abstandsflachen der RSE Rhein Sieg ist sogar eine gréRere Bebauung des
Grundstticks Flr. Nr. 464/5 maéglich als beim Nachbargrundstiick Fir. Nr. 464/3.
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Als Grund fur die damalige Festlegung der Abstandsflache von 3,00 mtr. wurde in der
offentlichen Sitzung vom 23.06.2022 eine Gleichbehandlung der Biirger genannt. Es sollte
durch die Bahn dem einen Grundsttick keine schlechtere Behandlung angedient werden als
dem Nachbargrundsttck. Dies war und ist fur alle nachvollziehbar und ein I6bliches
Ansinnen der Gemeinderate.

Damit die Ziele und Zwecke It. Begrindung des B-Planes auch umgesetzt werden missen
die Baugrenzen bei FIr. Nr. 464/5 und 464/3 auf die Grundstiicksgrenze gertickt werden.
Somit sind auch kleinere Grundstiicke gegentiber groReren Grundstiicken nicht
benachteiligt. SchlieBlich will die Gemeinde alle Biirger gleich behandeln.

An dieser Stelle wird versichert, sollte die Gemeinde die Baugrenzen ceteris paribus
reduzieren, werden wir entsprechend bei der Bebauung darauf achten, dass kein
Dachiiberstand in die 6ffentliche StraRe reicht. Es soll selbstverstandlich kein Schneepflug
an seiner Raumtatigkeit gehindert werden.

C: Textliche Festsetzungen:

MaR der Baulichen Nutzung:

Im Bebauungsplan vom 23.06.2022 wurde gegeniiber dem Bebauungsplan vom 16.12.2021
folgende Anderungen vorgenommen:

Fur Grundstlicke mit weniger als 400 gm Grundstiicksflache ist eine GRZ von max. 0,45
(vorher 0,55) und eine Uberschreitung der zul. Grundflachen durch Anlagen im Sinne des §
19 Abs. 4 der BauNVO (z. B. Zufahrten ...... ) bis zu einer GRZ von max. 0,7 (vorher 0,8)
zulassig.

Aus den Beschliissen zur letzten Auslegung ist leider nicht ersichtlich, warum diese
Anderungen durchgefiihrt wurden, es wurden hierzu keine Beschliisse durch den
Gemeinderat gefasst. Sicherlich wurden in der Begriindung vom 16.12.2021 die GRZ (0,45
u. 0,7) angegeben, aber aussagekraftig und rechtlich bindend sind nur die textlichen
Festsetzungen des B-Planes.

Gebéaudegestaltung:

Auch hier sollte sich die Gemeinde die Einschrankungen bei Doppelhaushélften noch einmal
uberdenken. Einzelhauser konnen frei gestaltet werden Doppelhaushalften nicht. Wir bitten
hierzu noch einmal unsere Stellungnahme vom 08.03.2022 zu Giberdenken.

In der Bayerische Bauordnung (BayBO) Art. 8 Baugestaltung ist folgendes festgesetzt.
Bauliche Anlagen mussen nach Form, MaRstab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.

Dieses Gesetz hat den Sinn und Zweck, dass Bauherren einen gewissen Freiraum fur die
Gestaltung ihrer Gebaude haben. In der Anderung des B-Planes werden diese Rechte bei
Doppelhaushélften komplett eingeschrankt. Warum Doppelhaushalften gegeniiber
Einzelgebauden andere Festsetzungen haben, kann nicht nachvollzogen werden.

Die Festsetzungen fiir Doppelhaushalften sollte ersatzlos gestrichen werden, damit auch hier
die Gleichberechtigung fir alle Burger gewahrt wird und nicht Streit wegen der Gestaltung
bei Nachbarn beginnt bevor mit einem Bauvorhaben gestartet wurde. Hand aufs Herz
mochten Sie mit lnrem Nachbarn abstimmen, wie das Haus gestaltet werden soll?
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Sebastian Guggenberger

Ringstr. 15
Eingegangen

83128 Halfing Verwaltungsgemeinschaft Halfing

14, Sep. 2022
An die
Gemeinde Halfing 3 i ARG
Wasserburger Str. 1
83128 Halfing 13.09.2022

Betreff: Einspruch zur 9. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 Halfing Ost, Stand 23.6.2022

Der Beschluss, dass 2 m von der Grundstiicksgrenze nicht bebaut werden darf, ist gut gemeint, nach
dem Motto, dann werden die Grundstiickseigentiimer in 10,20 oder 30 Jahren den Grund schon
hergeben.

Wir brauchen den Weg aber jetzt. Wir, das sind die Personen der geleisteten Unterschriften und
noch viele Biirger mehr, in Halfing.

In dem ausgelegten Plan ist weder Weg noch ein Wille fiir einen Durchgang eingezeichnet und
erkennbar.

Es ist bekannt, dass Frau Schaipp 2 m von ihrem Grundstiick abtreten wiirde, wie es im 7.
Bebauungsplan eingezeichnet ist, der noch rechtsgiiltig ist.

Die Besitzer der Flurstiicknummer 464/3 sind fiir Grundstiicksverhandlungen bereit.
Warum macht man da nicht Nagel mit Képfen!

Das Grundstiick Flurnummer 465/22 wurde inzwischen zweimal verkauft. Durch die
Unterschriftenliste ist ein &ffentliches Interesse gegeben. Da hitte die Gemeinde das Vorkaufsrecht
in Anspruch nehmen kénnen.

Es ist doch auch im Interesse der Gemeinde, dass ein Korridor fiir Versorgungsleitungen frei bleibt.
Ich verweise auf den Einspruch vom 7.2.2022 und deren Inhalt.

Man kénnte dann den FuB-Radweg am Bahnkérper entlang (da ist geniigend Platz) bis zur
Einmiindung Hartssee-Strae bauen.

Die Gemeinde Halfing ist im ISEK-Programm, bei dem stidtebauliche MaBnahmen im Rahmen der
Ortsentwicklung geférdert werden. Dazu gehért auch der Erhalt und Schaffen von Durchgangswegen
im Ort.

Hier und jetzt kann die Gemeinde zeigen, ob sie dahintersteht. -oder doch nicht?

Mit freundlichen GriiBen
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Eingegangen
Verwaltungsgemeinschaft ralfing

Gemeinde Halfing

Wasserburger Str. 1 14, Sep. 2022
83128 Halfing

Az +-vo/Anlagen
Betreff: Bebauungsplan Nr. 3 ,,Halfing Ost“ And. Nr. 9

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Widerspruch gegen den Entwurf des obigen Bebauungsplans in
der Fassung vom 23.6.2022 ein.

Stellungnahme und Einwénde:

Ausgehend von der fritheren Moglichkeit, die Bahngleise dort tiberqueren zu kénnen,
halte ich es fiir sinnvoll, auch fiir zukiinftige Planungsziele an den angrenzenden
Grundstiicken die notige Fliche fur einen Weg freizuhalten ( Flur Nr. 465/22).

Nach meinen Informationen sind anliegende Grundstiickseigentiimer flir Abtretungen
bereit.

Ein Ziel muss es sein, mit der Realisierung eines Fuss- und Radwegkonzeptes die
beiden Ortsteile nicht nur tiber die Hauptstrasse zu verbinden.

Im Grunde genommen wurde ein entsprechendes Verkehrswegenetz beim Biirger-
forum zum ISEK als inhaltliche Vorgabe bereits definiert.

So kénnte man auch an den Gleisen entlang einen Weg bis zur Hartseestrasse auf
der anderen Seite realisieren.

(siehe meine Vorschldge von 10.2021 vom Oberdorf bis zur Schule)

Der Geltungsbereich vom ISEK umfasst mehr als nur die Gestaltung der Reismiihle.
Bei der Teerwiiste der Moosstrasse wurde dies total missachtet.

Das Motto muss lauten: Klimaschutz vor Ort!

Mit freundlichen ¢ russen
Alfons Kapser

LA @/L/
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Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung nicht
Uberwunden werden kénnen (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)

Es bestehen weder aus landwirtschaftlicher noch aus forstfachlicher Sicht Einwendungen mit rechtli-
cher Verbindlichkeit.

Bitte beachten Sie den landwirtschaftlichen Hinweis unter 2.5!

Rechtsgrundlagen

Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

[ Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zusténdigkeit zu dem o. g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit der Begriindung und ggf. Rechtsgrundlage

Das Planungsgebiet umfasst eine Flache von ca. 1,88 ha, die momentan landwirtschaftlich genutzt wird.
Die Wiesen weisen mit Griinlandzahlen von 56 bzw. 58 eine iiberdurchschnittliche Bodengiite auf. Das
hochste Ertragspotential liegt bei 100, der Landkreisdurchschnitt liegt bei 52. Somit wird der landwirt-
schaftlichen Nutzung ein iiberdurchschnittlicher Ertragsgrund entzogen.

Nach §1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusétzlichen Inanspruchnahme von Flachen fiir bauliche Nutzungen die Moglichkeiten
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen (Brachen) zu
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige MaB zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald
oder fiir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

Durch AusgleichsmaBnahmen zur Einhaltung der BayKompV gehen der landwirtschaftlichen Produktion
hier ebenfalls Flachen verloren. Wir empfehlen, die KompensationsmaBnahmen soweit maéglich auf den
liberplanten Flachen auszufiihren, z. B. durch die Pflanzung von Obstbaumen und Hecken, sowie Park-
platze mehrstdckig auszufiihren, um so den Eingriff moglichst gering zu halten.

Auf eine weitere / nochmalige Beteiligung in diesem Bauleitplanverfahren wird ausdriicklich verzichtet.

Rosenheim, den 28.11.2023 gez. Schweiger, Sachgebiet Landwirtschaft L2.2

Ort, Datum Unterschrift, Dienstbezeichnung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Oberbayern als hohere Landesplanungsbehérde gibt folgen-
de Stellungnahme ab:

Planung

Die Gemeinde Halfing plant im Nordosten von Halfing die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets ,Am
Graben“ zu schaffen. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanerweiterung um-
fasst ca. 1,8 ha. Er ist im giltigen Flachennutzungsplan der Gemeinde im Siden
bereits als gewerbliche Bauflache und im Norden als landwirtschaftliche Flache
dargestellt. Dieser nérdliche Bereich soll im Zuge der vorliegenden Flachennut-
zungsplananderung ebenfalls als gewerbliche Bauflache (ca. 1 ha) dargestellt
werden. In den Festsetzungen des Bebauungsplans sollen selbststandige Ein-
zelhandelsbetriebe ausgeschlossen werden. Einzelhandelsbetriebe mit Ausstel-
lungs- und Verkaufsflachen sollen nur in funktionell untergeordneter Ergénzung
und in Einheit mit Handwerks- und Gewerbebetrieben zulassig sein.

Im Stiden und Osten schlieft die Bebauung des bestehenden Gewerbegebiets
+Am Graben“ an. Im Norden und Westen liegen landwirtschaftlich genutzte Fla-
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chen.

Bewertung

Siedlungsstruktur

Flachenbedarf, Innen- vor AuBenentwicklung, Fldcheneffizienz

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen flachen- und energiespa-
rende Siedlungs- und ErschlieBungsformen unter Berilicksichtigung ortsspezifischer Gegeben-
heiten angewendet werden (vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 3.1.1 G). Gem.
LEP 3.2 Z sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen, wobei
Ausnahmen zulassig sind, wenn Potenziale der Innenentwicklung begriindet nicht zur Verfi-
gung stehen.

Damit muss bei der geplanten Neuausweisung von ca. 1,8 ha gewerblicher Bauflache der
ortliche Flachenbedarf sorgféltig gepriift werden. Dem Flachenbedarf fir die beabsichtigte
Baulandausweisung sind die in der Gemeinde noch vorhandenen Reserveflachen innerhalb
bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete gegeniberzustellen. Als Potenzialflachen
kommen grundsatzlich im Flachennutzungsplan dargestellte oder im Bebauungsplan festge-
setzte Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete sowie freie, unbebaute Flachen, fir die Baurecht
besteht, in Betracht. Soweit die beabsichtigte Entwicklung der Gemeinde nicht oder nicht in
vollem Umfang auf den innerhalb bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete noch nicht
ausgeschopften Flachenreserven stattfinden soll, ist dies nachvollziehbar zu begriinden.

Zum Flachenbedarf wird in der Begriindung zur o.g. Flachennutzungsplan- sowie Bebauungs-
plananderung lediglich angegeben, dass derzeit ein Bedarf an zusatzlichen Gewerbeflachen in
Halfing besteht. Wie groR dieser konkret ist und aus welchen Firmen er sich zusammensetzt,
wird jedoch nicht dargestellt. Um die vorliegende Planung landesplanerisch abschlieRend be-
werten zu kénnen, ist der Flachenbedarf konkret und nachvollziehbar zu begriinden, etwa an-
hand einer Aufstellung der einzelnen Betriebe und ihrer konkreten Flachenbedarfe.

Als gewerbliche Potenzialflache kommt insbesondere die nordwestlich der Rosenheimer Stra-
Re gelegene, ca. 0,9 ha groRRe unbebaute, bereits im Flachennutzungsplan dargestellte ge-
werbliche Bauflache in Betracht. Laut Begriindung zu o.g. Bauleitplanung wiirde diese Flache
jedoch einen kompletten ErschlieBungsaufbau erfordern. Zudem steht diese Flache derzeit der
Gemeinde nicht zur Verfugung. Die sudlich der Rosenheimer Strale liegenden Gewerbefla-
chen werden vollumfanglich von einer ortsansassigen Kunststofffirma in Anspruch genommen.
Dasselbe gilt fur die Gewerbeflachen im Nordosten von Holzham. Unbebaute, bereits im Fla-
chennutzungsplan dargestellte gemischte Bauflachen sind im Gemeindegebiet nicht vorhan-
den. Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Graben kann somit grundsatzlich mit dem
LEP-Ziel 3.2 in Einklang gebracht werden. Auf Grund der unklaren Situation bzgl. der Nutzbar-
keit der gewerblichen Bauflache nordwestlich der Rosenheimer StraRe empfehlen wir im Sinne
des Flachensparens eine Herausnahme aus dem Flachennutzungsplan zu prifen.

Die geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan lassen eine gewisse flacheneffiziente Ausge-
staltung erkennen. Dabei sind die geplanten Wandhéhen von 8,00 m, die eine zweigeschossi-
ge Bauweise zulassen, positiv zu bewerten. Zudem empfehlen wir, eine flichensparende Ge-
staltung der Flachen fir den ruhenden Verkehr zu prifen. Hier bestiinden ggf. Méglichkeiten,
im Rahmen der Neuausweisung Stellplatzflachen mehrerer Gewerbebetriebe in Parkdecks
oder Tiefgaragen zu biindeln und damit eine intensivere Flachenausnutzung zu erméglichen,
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um den kiinftigen Bedarf weiterer Neuausweisungen méglichst gering zu halten. Zudem sollte
die Bindelung mehrerer (Handwerks-)Betriebe in gemeinsam genutzten Gebauden, wie etwa
Handwerkerhofen, geprift werden.

Siedlungsentwicklung

Gem. Regionalplan Stidostoberbayern B Il 3.2 Z soll sich die Siedlungsentwicklung organisch
vollziehen und sich auf die Hauptsiedlungsbereiche (...) konzentrieren.

Mit der geplanten Gewerbeausweisung am Hauptort tragt die Planung diesem Regionalplanziel
Rechnung. Zudem stellt die Planung einen kompakten Abschluss der bisher bereits genutzten
gewerblichen Bauflachen im Bereich des Gewerbegebiets ,Am Graben® dar.

Auf Grund der GréRRe des Plangebiets und der Zahl der Bauparzellen sollte das Plangebiet ab-
schnittsweise bzw. im Anschluss an die bestehende Bebauung von Siiden nach Norden bzw.
von Osten nach Westen entwickelt werden, um eine kompakte Siedlungsentwicklung sicherzu-
stellen und Liicken im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu vermeiden. Wir bitten dies bei
der Bebauung des Gebiets zu beachten.

Orts- und Landschaftsbild

Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) soll das Landschafts-
bild Bayerns in seiner Vielfalt, Eigenart und Schénheit bewahrt werden. Gem. Regionalplan
Sudostoberbayern (RP 18) B Il 3.1 Z sind Vorhaben méglichst schonend in die Landschaft ein-
zubinden. Auf Grund der Ortsrandlage der geplanten Gewerbegebietserweiterung kommt der
landschaftlichen Einbindung und der Baugestaltung der neuen Gebaude eine besonders hohe
Bedeutung zu. Die Geb&ude sind dabei landschaftsschonend und in einer umgebungsorientier-
ten Baugestaltung zu integrieren und sollten von der Héhenentwicklung an den vorhandenen
Gebauden orientiert werden. Die Planung ist diesbeziglich mit der unteren Bauaufsichts- und
unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.

Erneuerbare Energien
Gem. LEP 6.2.1 Z sind erneuerbare Energien dezentral in allen Teilrdumen verstarkt zu er-

schlieRen und zu nutzen (vgl. auch Regionalplan Sudostoberbayern (RP 18) BV 7.1 Z). Neben
der Energieeinsparung kommt [...] der Energieerzeugung durch Sonnenenergie [...] in der Re-
gion besondere Bedeutung zu (RP 18 BV 7.2 Z).

Die Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien entsprechen den o.g. Zielen des LEP
und des Regionalplans Studostoberbayern.

Ergebnis

Fir eine abschlieBende landesplanerische Bewertung ist der Flachenbedarf fur die vorgesehe-
ne Planung konkret und nachvollziehbar zu begriinden, etwa anhand einer entsprechenden
Auflistung der einzelnen Betriebe und ihrer Flachenbedarfe. Zudem sollte eine flacheneffiziente
Bebauung mittels entsprechender Festsetzungen im Bebauungsplan erméglicht werden und
eine Bebauung beginnend am baulichen Bestand erfolgen. Bzgl. einer vertraglichen Einbin-
dung der neuen Gebaude in das Orts- und Landschaftsbild bitten wir um Abstimmung mit den
zustandigen Fachbehérden.

Mit freundlichen GriRen
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Di 05.12.2023 14:31

Bauleitplanung <Bauleitplanung@Ira-rosenheim.de>
AW: 7. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Halfing - Friihzeitige Beteiligung der Behdrden und T6B nach § 3 Abs. 1 BauGB

An  Bauamt VG Halfing

Sehr geehrte Frau Lex,

die internen ErschlieRungsstralen eines Baugebiets sind keine der im bestehenden FNP der Gemeinde dargestellten ,Hauptverkehrsstralen*.

Die Verfahrensvermerke sind noch auf die zum 07.07. 2023 geanderte Art der Offentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 2 BauGB) umzuformulieren.

Mit freundlichen GriRen
Christian Liepold

Landratsamt Rosenheim
Kreisbauamt, Bauleitplanung
Wittelsbacher Stra3e 55
83022 Rosenheim
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Orisstraen;

das sind StraRen, die dem Verkehr innerhalb der geschlossenen Orislage oder innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs eines
Bebauungsplans im Sinn des Baugesetzbuchs dienen, mit Ausnahme der Ortsdurchfanrten von Bundesstraiien, Staatsstraten und
Kreisstratien
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2. Trager offentlicher Belange

2.1 Name/ Stelle des Tragers offentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.)

Staatliches Bauamt Rosenheim, WittelsbacherstraBBe 11, 83022 Rosenheim, Tel.: 08031/394-0

22

Keine

Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach §1 Abs. 4 BauGB auslésen

23 Beabsichtigte eigene Planungen und MaRnahmen, die den o. g. Plan beriihren kénnen, mit Angabe des Sachstands

2.4  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwagung nicht
Uberwunden werden kénnen (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Méglichkeiten der Uberwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

25

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zusténdigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und ggf. Rechtsgrundiage

Hinweis:

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich der
StralRenemissionen befindet. Eventuell kiinftige Forderungen auf die Erstattung von Larmsanie-
rungsmafnahmen durch den Stralenbaulasttrager kénnen daher geméar der Verkehrslarmschutz-
richtlinien (VL&rmSchR 97) durch den Eigentimer nicht geltend gemacht werden.

Mit freundlichen GriRen
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Von: Bauleitplanung <Bauleitplanung@Ira-rosenheim.de>

Gesendet: Dienstag, 13. September 2022 08:19
An: Bauamt VG Halfing
Betreff: AW: 9. Anderung des Bebauungsplans Nr. 3 ,Halfing Ost" der Gemeinde

Halfing; Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Frau Rottmoser,
bauplanungsrechtliche und redaktionelle Anmerkungen:

Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 02.06.2022 sollte die Festsetzung, dass ,Doppelhaushalften
hinsichtlich.... einander anzupassen sind*, ersatzlos gestrichen werden. Der Planentwurf ist diesbezuiglich
jedoch unverandert!? Was wurde beschlossen?

Die widerspriichliche oder jedenfalls unklare Wandhéhen- und Abstandsflachenregelung bei Grenzgaragen
besteht weiterhin; die Beschlussfassung zu unserem Hinweis aus dem Auslegungsverfahren ist nicht
verstandlich.

Uberbaubare Flachen (Baugrenze) mit zwei Meter Abstand zur Grundstiicksgrenze sind bei gleichzeitiger
Festlegung der gesetzlichen Abstandsflachen (derzeit mindestens 3 Meter) ohne Bedeutung und
entbehrlich. Untergeordnete geringfiigige Uberschreitungen der Baugrenzen durch Gebaudeteile konnen
bereits aufgrund § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO zugelassen werden.

Der BPL lasst eine Verdichtung des Baugebiets durch Grundstiicksteilungen Gber den Orientierungswert
des § 17 BauNVO hinaus zu. Die stadtebaulichen Ziele und deren Auswirkungen mussen begriindet und
abgewogen werden. Die Festsetzung zum Pflanzgebot 1 Baum je 400 gm Grundstiicksflache geht bei
entsprechender Grundstiicksaufteilung kinftig ins Leere. Die Belange Griinordnung, Versiegelung,
Niederschlagswasserbeseitigung etc. sind hier ggfs. nicht ausreichend i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB
berucksichtigt.

Innerhalb Gberbaubarer Flachen kénnen keine zu erhaltenden Baume festgesetzt werden. Die
Festsetzungen widersprechen sich.

Die Planung gibt die bisher festgesetzte FuBwegverbindung im Stidwesten auf, da sie nicht realisierbar
oder durchsetzbar erscheint. Da gem. C.8. GA, CP und Nebenanlagen auch auRerhalb der tiberbaubaren
Flachen zulassig sind, ist die Begriindung 4.2, zur Freihaltung eines unbebauten Bereiches weitgehend
irrelevant.

Auffallig ist, dass bei einigen Grundsticken der kiinftig zulassige Wandhéhenbezugspunkt (C.2.3 OKFB
tber NN) bis zu einem Meter héher als beim jeweiligen Bestandsgebaude liegt 1?

Fur die rot markierte Flache im Plan gibt es keine Planzeichenerklarung.

Mit freundlichen Grien
Christian Liepold

Landratsamt Rosenheim
Kreisbauamt, Bauleitplanung
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Sehr geehrte Damen und Herren,

uns ist aufgefallen, dass in der Griinordnung Pflanzungen von 1. Baum pro 400 qm festgesetzt werden. Wir bitten zu beachten, dass die naturschutzfachlichen Standards fiir
Pflanzungen im Wohngebiet bei 1. Baum pro 200 gm liegen. ( In Gewerbegebieten bei 1. Baum 350 gm.) Hier ist Anpassungsbedarf gegeben.

Die Untere Naturschutzbehorde (uUNB) &uBert sich nicht weiter zu 0.g. Bauleitplanung.

Die Beteiligungsfrist zur Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange endet zum 14.09.2022.

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfugung.

Mit freundlichen GriRen

Kerstin Weber
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